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Chambres de recours 

Aktenzeichen: J 0040/92 - 3.1.1 

E N T S C H E I D U N G 
der Juristischen Beschwerdekammer 

vom 17. Pebruar 1994 

Beschwerdeführer: 	Binder, Hans 
Haus Nr. 396 
A - 6263 FQgen, Zillertal (AT) 

Vertreter: 	 Betten & Resch 
Reichenbachstrage 19 
D - 80469 Munchen (DE) 

Beschwerdegegner: 	Gebrüder Linck 
Maschinenfabrik 'Gatterlinck GmbH & Co.KG 
Appenweierer Strae 46 
D - 77704 Oberkirch (DE) 

Vertreter: 	 Fuchs, Dr., Luderschmidt, Dr. 
Abraham-Linco1n-StraJe 7 
D - 65189 Wiesbaden (DE) 

Angefochtene Entscheidung: 	Entscheidung der Rechtsabteilung des 
Europiischen Patentamts vom 26. März 1992, 
mit der das Erteilungsverfahren der 
europäischen Patentanmelduxig ge=K9 Regel 13 
EPU ausgesetzt worden ist. 

Zusaensetzung der Xanuuerz 

Vorsitzender: 	R.L.J. Schulte 
Mitg].iederz 	J.P.B. Seitz 

J.C.M. de Preter 
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Sachverhalt und Entscheidungsgruxide 

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der 

Rechtsabteilung yam 26. Mãrz 1992. Durch diese Entscheidung 

wurde das Erteilungsverfahren der europischen Patentanrneldung 

Nr. 90 100 005.9 gemAS Regel 13 EPU ausgesetzt. Grund der 

Aussetzung war die Anhãngigkeit eines Verfahrens in Osterreich, 

in dem die Antragstellerin beantragte, dag der Anspruch auf 

Erteilung eines europáischen Patents ihr zugesprochen werde. 

Dieses Verfahren 1st var dem Osterreichischen Patentamt 

anhängig. 

Beide Parteien haben schriftsatzlich mitgeteilt, dais sie eine 

auieramt1iche Vereinbarung getroffen haben, die das Verfahren 

vor dem Osterreichischen Patentarnt und das var der Kammer 

anhngige Verfahren absch1ief,end regele. Der BeschwerdefQhrer 

teilte mit Schriftsatz yam 10. Januar 1994 mit, daI! die 

Verfahrensbeteiligten sich daruber abstimmen werden, ob und 

wann die Beschwerde zuruckgenommen wird und daE deshaib eine 

mUndliche Verhandlung nicht stattzufinden brauche. Mit 

Schriftsatz vom 11. Februar 1994 nahm der BeschwerdefQhrer den 

Antrag auf rnUndliche verhandlung zurUck, weil diese zum 

derzeitigen Zeitpunkt nicht sinnvoll sei. Einen Tag var der 

mUndlichen Verhandlung nahm auch die Beschwerdegegnerin ihren 

Antrag auf rnUndliche Verhandlung zurUck. In der mUndlichen 

Verhandlung yam 17. Februar 1994 erschien keine Partei des 

Beschwerdeverfahrens. Aus diesem Grund und well eine 

auf.ergericht1iche Einigung der Parteien zu erwarten steht, 

erschien es zweckmig das Ruhen des Verfahrens anzuordnen. 

Soliten diese Voraussetzungen entfallen, kann das Verfahren auf 

begrundeten Antrag einer Partei wieder aufgenornmen werden. 
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Ent scheidungsforne1 

Aus diesen Gründen wird entschjeden: 

Das Ruhen des Verfahrens wird angeordnet. 

Die Geschäftsstellenbearntjn: 	Der Vorsitzende: 

M. Beer 	 R. Schulte 
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